
Synopse der Prüfungsordnungen der ELLM, NEK und PEK
ELLM NEK PEK

Grundlegende Bestimmungen

Aus dem Vikarsgesetz der ELLM:

§25 Das Zweite Theologische Examen

Durch das Zweite Theologische Examen wird festgestellt,
ob der Kandidat die im Studium und Vorbereitungsdienst
erworbenen  wissenschaftlichen  und  praktischen
Kenntnisse und Fähigkeiten selbständig umsetzen kann, ob
er in der  Lage ist,  seine Arbeit  zu reflektieren und zu
verantworten,  und  ob  er  kommunikations-  und
kooperationsfähig ist.

Aus der Prüfungsordnug der ELLM:
§ 13
Sprachregelung
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in
der weiblichen und männlichen Form.

§ 1
(1) Zweck der Zweiten Theologischen Prüfung ist es zu
ermitteln, ob der Prüfling die Kenntnisse und
Fähigkeiten besitzt, die für den Dienst des Pastors und
der Pastorin erforderlich sind (§ 22
Pastorenausbildungsgesetz).
(2) Die Zweite Theologische Prüfung besteht aus
schriftlichen und mündlichen Leistungsnachweisen.
(3) Die Zulassung zum schriftlichen Teil der Zweiten
Theologischen Prüfung erfolgt durch die Übernahme in
den Vorbereitungsdienst.
(4) Die schriftlichen Arbeiten werden während der
Ausbildung angefertigt. Die mündliche Prüfung findet
am Ende der Ausbildung statt.

§ 1
Grundlegende Bestimmungen
(1) Vikarinnen und Vikare, die in der Pommerschen
Evangelischen Kirche den Vorbereitungsdienst
durchlaufen haben, legen ihre Zweite Theologische
Prüfung beim Prüfungsamt der Pommerschen
Evangelischen Kirche ab.
(2) Die Mitglieder des Prüfungsamtes werden von der
Landessynode gewählt (Artikel 127 (5) der KO) oder auf
Vorschlag der Bischöfin oder des Bischofs von der
Kirchenleitung berufen (Artikel 146 KO).
(3) Die laufenden Aufgaben des Theologischen
Prüfungsamtes werden vom Konsistorium
wahrgenommen. Über die Zulassung entscheidet eine
Kommission, zu der neben der oder dem Vorsitzenden
des Theologischen Prüfungsamtes und der oder dem
zuständigen theologischen Referentin oder Referenten
(bzw. Dezernentin oder Dezernenten) wenigstens ein
weiteres Mitglied des Prüfungsamtes gehören muss.

Prüfungskommission

Aus dem Vikarsgesetz der ELLM:

§26 Prüfungskommission für das Zweite
Theologische Examen

(1) Das Zweite Theologische Examen wird vor der Prü-
fungskommission  der  Evang.-Luth.  Landeskirche  Meck-
lenburgs abgelegt. Dieser gehören an: der Landesbischof
als Vorsitzender, ein Landessuperintendent und bis zu acht
weitere Mitglieder, von denen mindestens vier zum Pfarramt
ordiniert sind und im Dienst der Landeskirche stehen.  Der
Landessuperintendent nimmt im Falle einer Verhinderung des
Landesbischofs den Vorsitz wahr.

(2) Der Oberkirchenrat beruft die Mitglieder der Prü-
fungskommission für einen Zeitraum von sechs Jahren.
Eine Wiederberufung ist möglich.

§ 2
(1) Die Prüfungskommission wird für jede Prüfung vom
Theologischen Prüfungsamt berufen. Sie wird je nach
Bedarf gebildet aus den Bischöfen und Bischöfinnen,
weiteren Theologen und Theologinnen der
Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche,
hauptamtlichen und nebenamtlichen Fachdozenten
und hauptamtlichen und nebenamtlichen
Fachdozentinnen des Prediger- und Studienseminars und
den Schulmentoren und Schulmentorinnen.
(2) Die Berufung derjenigen Mitglieder der
Prüfungskommission, die an der Beurteilung
schriftlicher Prüfungsleistungen nach § 4 Abs. 1, nicht
aber an der mündlichen Prüfung mitwirken, erfolgt
dadurch, daß das Theologische Prüfungsamt den Auftrag
erteilt, eine Beurteilung zu erstellen.
§ 3
(1) Das Theologische Prüfungsamt bildet aus der
Prüfungskommission für die mündliche Prüfung in der
erforderlichen Anzahl Unterkommissionen und bestimmt
den Vorsitzenden oder die Vorsitzende der
Prüfungskommission, den Stellvertreter oder die

§ 2
Zusammensetzung der Prüfungskommission
(1) Die Prüfungskommission soll aus mindestens 6
Mitgliedern einschließlich der oder des Vorsitzenden
bestehen.
(2) Der Vorsitz liegt bei der Bischöfin oder dem Bischof,
der stellvertretende Vorsitz bei einem anderen Mitglied
des Theologischen Prüfungsamtes, das die Bischöfin
oder der Bischof dazu bestimmt.
(3) Bei der Zweiten Theologischen Prüfung wirken in der
Regel mindestens zwei Hochschullehrerinnen oder
Hochschullehrer als Mitglieder mit.
(4) In jeder mündlichen Prüfung müssen bei
Einzelprüfungen mindestens 2 Mitglieder
anwesend sein. Die oder der protokollführende
Beisitzerin oder Beisitzer muss sachkundig sein.
(5) Bei der Schlussbesprechung sollen möglichst alle,
mindestens aber sechs Mitglieder der
Prüfungskommission anwesend sein.
(6) Bei Nachprüfungen in einzelnen Fächern müssen
mindestens drei Mitglieder einschließlich der oder des
Vorsitzenden anwesend sein.



Stellvertreterin sowie die Vorsitzenden der
Unterkommissionen. Die Unterkommissionen bestehen
aus mindestens zwei Mitgliedern.
(2) Leiter oder Leiterin des Theologischen
Prüfungsamtes ist der oder die für das
Ausbildungswesen zuständige Bischof oder zuständige
Bischöfin, ständiger Vertreter oder ständige Vertreterin
ist der Dezernent oder die Dezernentin des
Nordelbischen Kirchenamtes für das Ausbildungs- und
Prüfungswesen.

Meldung und Zulassung
§ 1
Zulassung
(1) Die Zulassung zum Zweiten Theologischen Examen
setzt die Teilnahme am Vorbereitungsdienst voraus.
Weitere Voraussetzungen für die Zulassung ist der
Nachweis des erfolgreichen Abschlusses der
religionspädagogischen Qualifizierung. Über
Ausnahmen entscheidet der Oberkirchenrat. Einzelheiten
werden in einer Durchführungsbestimmung des
Oberkirchenrates festgelegt.
(2) Der Antrag auf Zulassung ist an den Oberkirchenrat
bis zu dem von ihm festgesetzten Termin zu richten.
(3) Wird der Vorbereitungsdienst unterbrochen, kann der
Oberkirchenrat besonders anfordern:
a) eine Ergänzung des Lebenslaufes,
b) ein ergänzendes Gesundheitszeugnis von einem vom
Oberkirchenrat zu benennenden Vertrauensarzt,
c) einen ausführlichen Bericht über die theologische
Weiterarbeit und über gemeindliche Aktivitäten
in der Zwischenzeit,
d) ein ergänzendes pfarramtliches Zeugnis.
(4) Hat der Antragsteller seinen Vorbereitungsdienst in
einer anderen Gliedkirche der EKD absolviert, kann der
Oberkirchenrat neben den nach § 27 Abs. 2 des
Vikarsgesetzes anzufügenden Unterlagen zusätzlich die
zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst
einzureichenden Unterlagen anfordern.
(5) Über die Zulassung zum Zweiten Theologischen
Examen entscheidet der Oberkirchenrat anhand der
Unterlagen, der Berichte der Mentoren und des Votums
des Rektors des Predigerseminars. Er teilt dem
Antragsteller die Entscheidung mit. Eine Nichtzulassung
ist zu begründen.
(6) Unterbricht ein Vikar nach der Zulassung zur
Prüfung nach § 10 Abs. 3 des Vikarsgesetzes den
Vorbereitungsdienst, bleibt die Zulassung bis zu drei

§ 1
(3) Die Zulassung zum schriftlichen Teil der Zweiten
Theologischen Prüfung erfolgt durch die Übernahme in
den Vorbereitungsdienst.
§ 11
(1) Das Theologische Prüfungsamt bestimmt den
Zeitpunkt der mündlichen Prüfung. Es stellt einen
Zeitplan auf, der den Prüflingen rechtzeitig bekannt
gegeben wird.
(2) Spätestens 6 Wochen vor dem Termin der
mündlichen Prüfung meldet sich der Prüfling beim
Theologischen Prüfungsamt für die mündliche Prüfung.
Der Meldung ist ein Nachweis über den
ordnungsgemäßen Ablauf des Vorbereitungsdienstes
beizufügen; der Nachweis muß Bestätigungen der für die
Ausbildung Verantwortlichen enthalten.
(3) Wird der Nachweis über den ordnungsgemäßen
Ablauf des Vorbereitungsdienstes nicht erbracht, liegen
die schriftlichen Arbeiten nicht vollzählig vor, ist der
Gemeindegottesdienst oder die Unterrichtsstunde nicht
gehalten oder ist die Prüfung bereits aufgrund der bisher
erbrachten Prüfungsleistungen nicht bestanden, so ist die
Zulassung zur mündlichen Prüfung zu versagen.
(4) Ist der Nachweis über den ordnungsgemäßen Ablauf
des Vorbereitungsdienstes nicht erbracht, entscheidet der
Ausbildungsausschuß über die Verlängerung des
Vorbereitungsdienstes bzw. über das weitere Verbleiben
im Vorbereitungsdienst. 
Ist die Prüfung nicht bestanden, entscheidet das
Theologische Prüfungsamt nach § 16 Abs. 2.
(5) Das Theologische Prüfungsamt kann in besonders
begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den
Bestimmungen der Absätze 2 und 4 sowie der
Bestimmungen des Absatzes 5 insoweit zulassen, als
diese den Ablauf des Vorbereitungsdienstes betreffen.

§ 3
Meldung und Zulassung
(1) Die Meldung zur Zweiten Theologischen Prüfung hat
beim Prüfungsamt zu dem vom Prüfungsamt jeweils
festgesetzten Termin zu erfolgen.
(2) Der Meldung sind beizufügen:
a) Eine Ergänzung des Lebenslaufes seit der Ersten
Theologischen Prüfung mit einem ausführlichen Bericht
über die theologische Weiterarbeit, die Erfahrungen und
Erkenntnisse während des Vorbereitungsdienstes.
b) Das Diensttagebuch, das die Kandidatin oder der
Kandidat während des Vorbereitungsdienstes zu führen
hat und das von der Mentorin oder dem Mentor
gegengezeichnet ist.
c) Die Mitteilung, welche lebende Fremdsprache gelernt
worden ist und in welchem Grade sie beherrscht wird.
d) Ein ergänzendes Gesundheitszeugnis von dem vom
Prüfungsamt zu benennenden Vertrauensarzt.
Das ergänzende Gesundheitszeugnis braucht nur bei
Anforderung durch das Prüfungsamt eingereicht zu
werden. Das Prüfungsamt kann dabei auch ein
amtsärztliches Gesundheitszeugnis anerkennen.
e) Die Mitteilung, welches Thema für die
wissenschaftliche Hausarbeit in Absprache mit der oder
dem betreuenden Hochschullehrerin oder
Hochschullehrer bearbeitet werden soll.
f) Ein polizeiliches Führungszeugnis
g) Ein Bericht über die Tätigkeiten während des
Vorbereitungsdienstes, nach den Gebieten der
mündlichen Prüfung geordnet, kann eingereicht werden.
Dieser Bericht sollte bei der mündlichen Prüfung durch
die Mitglieder der Prüfungskommission berücksichtigt
werden.
(3) Die Zulassung zur Prüfung erfolgt auf Grund der
eingereichten Unterlagen und der Berichte, die die
Mentorin oder der Mentor des Gemeindevikariates, der



Jahren bestehen. Abgelegte Prüfungen müssen nicht
wiederholt werden, wenn die Dauer der Unterbrechung
nicht mehr als 18 Monate beträgt.
(7) Prüfungsleistungen, die vor dem Ausscheiden aus
dem Vorbereitungsdienst gemäß § 27 Abs. 5 des
Vikarsgesetzes absolviert worden sind, werden bei einer
erneuten Zulassung zum Examen nicht anerkannt.
(8) Die staatlichen Regelungen über
Prüfungsvergünstigungen für Schwerbehinderte gelten in
der jeweiligen Fassung für das Zweite Theologische
Examen entsprechend.

Leiterin oder des Leiters des Predigerseminars, der
Mentorin oder des Mentors des Schulvikariates und
andere an der Ausbildung Beteiligte über die Leistungen
der Kandidatin oder des Kandidaten im
Vorbereitungsdienst erstattet haben.
(4) Falls das Prüfungsamt die Absolvierung einzelner
mündlicher Prüfungen vor der mündlichen
Abschlussprüfung zulässt, erfolgt eine formlose Meldung
zu den vom Prüfungsamt festgesetzten Terminen. Die
daraufhin ausgesprochene Zulassung gilt nur vorläufig
und ersetzt die in Absatz (1) und (2) geforderte Meldung
nicht.
(5) Mit der Mitteilung über die Zulassung erhält die
Kandidatin oder der Kandidat auch ein Schreiben, das die
Bestimmungen der Prüfungsordnung und weitere für die
Prüfung notwendige Hinweise enthält.
(6) Die Zulassung zur Prüfung kann von der gemäß §1,
Absatz (3) gebildeten Kommission versagt oder
rückgängig gemacht werden. Der Kandidatin oder dem
Kandidaten wird die Entscheidung mit schriftlicher
Begründung mitgeteilt. Bei Einspruch entscheidet das
Konsistorium.



Prüfungsarten
§ 2
Prüfungsarten
(1) Die Prüfung besteht aus:
a) Praxisprojekten,
b) Klausuren,
c) der mündlichen Prüfung

(2) Die Praxisprojekte umfassen folgende
Ausbildungsbereiche und Prüfungsleistungen:
a) Gottesdienst: Entwurf eines Gottesdienstes mit
Ausarbeitung einer Predigt, Durchführung des
Gottesdienstes, Nachgespräch;
b) Gemeindepädagogik: Planung einer
gemeindepädagogischen Praxisaufgabe, Durchführung
und Nachgespräch;
c) Seelsorge: Vorlage eines Seelsorgeberichtes;
d) Freies Projekt für den Gemeindeaufbau oder die
Öffentlichkeitsarbeit.
(3) Klausuren werden geschrieben in:
a) Biblische Theologie,
b) Gegenwartsfragen aus Theologie und Kirche.
(4) In der mündlichen Prüfung werden folgende
Prüfungsfächer geprüft:
a) Gottesdienst und Verkündigung,
b) Seelsorge in Anknüpfung an die Vorlage eines
Seelsorgeberichtes,
c) Gemeindepädagogik,
d) Gemeindeaufbau,
e) Kirche als Institution und Kirchenkunde.

§ 1
(2) Die Zweite Theologische Prüfung besteht aus
schriftlichen und mündlichen Leistungsnachweisen.

§ 4
Die schriftlichen Hausarbeiten
§ 5
Klausuren
§ 6
Mündliche Prüfungen

Schriftliche Prüfungen
§ 3
Praxisprojekte
(1) Für das Praxisprojekt Gottesdienst gelten folgende
Bestimmungen:
a) Der Gottesdienst findet in der Regel in der
Ausbildungsgemeinde als Gemeindegottesdienst statt.
b) Der Predigttext und der Termin für den zu leistenden
Gottesdienst werden von der Prüfungskommission
bestimmt. Einzureichen ist eine Ausarbeitung, die
exegetische, systematische, homiletische und liturgische
Vorüberlegungen, das Predigtmanuskript und die
Gottesdienstordnung enthält.
c) Die Arbeit darf einschließlich Anmerkungen und
Literaturverzeichnis 20 Seiten nicht überschreiten

§ 4
(1) Folgende schriftliche Arbeiten sind vorzulegen:
a) Ein Predigtentwurf, der mit ausgeführter Exegese,
Meditation und Überlegungen zur liturgischen Gestalt
des Gottesdienstes zu versehen ist; 
b) ein Unterrichtsentwurf mit ausgeführten didaktischen
und methodischen Vorarbeiten;
c) ein verschlüsseltes Gesprächsprotokoll mit Analyse;
d) eine 7-Tage-Hausarbeit, die ein zentrales
theologisches Thema behandelt und praxisbezogen
reflektiert;
e) eine kirchenrechtliche Klausur, die im Anschluß an
den Kirchenrechtsunterricht zu fertigen ist.
(2) Der Umfang der schriftlichen Arbeiten nach Abs. 1

§ 4
Die schriftlichen Hausarbeiten
(1) Zur häuslichen Bearbeitung werden der Kandidatin
oder dem Kandidaten eine wissenschaftliche Arbeit, eine
Predigtarbeit mit Gottesdienstentwurf, eine
gemeindepädagogische Projektarbeit und eine
religionspädagogische Arbeit aufgegeben.
(2) Die Themen für die schriftlichen Arbeiten werden
vom Theologischen Prüfungsamt gestellt. Das Thema für
die gemeindepädagogische Projektarbeit schlägt die
Kandidatin oder der Kandidat selbst vor. Sie oder er soll
sich dabei den Rat der Mentorin oder des Mentors
einholen. Das Thema der wissenschaftlichen Hausarbeit
soll in der Regel eine für die Kirche gegenwärtig



(DIN A 4, 40 Zeilen je 65 Anschläge).
d) Zur Vorbereitung des Gottesdienstes hat der Kandidat
28 Tage Zeit. Das Manuskript der Predigt und die von
der Prüfungskommission geforderten Ausarbeitungen
sind spätestens 5 Tage vor dem Gottesdiensttermin dem
von der Prüfungskommission benannten Prüfer
vorzulegen.
e) Nach dem Gottesdienst findet unter der Leitung des
Mitgliedes der Prüfungskommission, das das Erstvotum
zu erstellen hat, ein Nachgespräch mit dem Kandidaten
statt. Außerdem nehmen an dem Nachgespräch in der
Regel der zuständige Landessuperintendent und der
Mentor teil. Im Nachgespräch soll dem Kandidaten
Gelegenheit gegeben werden, den Entwurf und die
Durchführung zu begründen.
f) Ein zweites Mitglied der Prüfungskommission votiert
anhand der schriftlichen Ausarbeitung. Eine dritte
Beurteilung ist einzuholen, wenn ein Votant die Arbeit
mit „ungenügend“ bewertet hat oder die Voten um zwei
oder mehr Noten differieren.
(2) Für das Praxisprojekt Gemeindepädagogik gelten
folgende Bestimmungen:
a) Bis zu einem von der Prüfungskommission
festzulegenden Zeitpunkt benennt der Kandidat die
Gruppe, in der die gemeindepädagogische Praxisaufgabe
durchgeführt werden soll. In Absprache mit dem für den
jeweiligen Bereich zuständigen Mentor kann er einen
Themenvorschlag einreichen, der nach Möglichkeit
berücksichtigt werden sollte.
b) Der Kandidat erstellt einen Projektentwurf. Dieser hat
bei vorgegebenem Bibeltext exegetisch, ansonsten
systematische, didaktische und methodische
Vorüberlegungen zu enthalten. Bei einem schulischen
Projekt sind die Vorgaben des Lehrplanes zu
berücksichtigen.
c) Die in § 3 Abs. 1 Buchst. c und d genannten
Bestimmungen gelten in gleicher Weise
d) Nach der Durchführung der gemeindepädagogischen
Aufgabe findet unter der Leitung des Mitgliedes der
Prüfungskommission, das das Erstvotum zu erstellen hat,
ein Nachgespräch mit dem Kandidaten statt. Außerdem
nehmen an dem Nachgespräch in der Regel der Referent
für die Arbeit mit Kindern bzw. der Referent für die
Arbeit mit Jugendlichen in der Arbeitsstelle für die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und der für die
gemeindepädagogische Arbeit zuständige Mentor teil.
e) Die Bestimmungen von § 3 Abs. 1 Buchst. f gelten

ist einschließlich der Anmerkungen wie folgt begrenzt:
Der Predigtentwurf nach Abs. 1 Buchstabe a soll nicht
mehr als 20 Schreibmaschinenseiten und darf nicht mehr
als 30 Schreibmaschinenseiten umfassen;
der Unterrichtsentwurf, das Gesprächsprotokoll und die
7-Tage-Hausarbeit nach Abs. 1 Buchstabe b, c und e
sollen nicht mehr als 15 Schreibmaschinenseiten und
dürfen nicht mehr als 20 Schreibmaschinenseiten
umfassen;
die Umfangsbegrenzung gilt für Text und Anmerkungen;
jede Schreibmaschinenseite darf maximal 35 Zeilen mit
65 Zeichen aufweisen.
(3) Jede für schriftliche Arbeiten verwendete
Schreibmaschinenseite muß das Format DIN A 4, einen
unbeschriebenen Rand von 1/3 der Seite haben und darf
im Textteil nur 11/2zeilig beschrieben sein.
(4) Wird der nach Abs. 2 und 3 höchstzulässige Umfang
der schriftlichen Arbeiten überschritten, gilt die
betreffende Arbeit als mit „nicht ausreichend“ bewertet.
§ 4a
Den Vikarinnen und Vikaren im Ehrenamt steht für die
Anfertigung des Predigtentwurfs, des
Unterrichtsentwurfs (Konfirmandenunterricht) und des
verschlüsselten Gesprächsprotokolls eine
Bearbeitungsfrist von jeweils vier Wochen zur
Verfügung, für die ebenfalls vorzulegende Hausarbeit
eine Bearbeitungsfrist von 14 Tagen. 
Die kirchenrechtliche Klausur ist im Anschluß an den
letzten Kurs im Fach Kirchenrecht anzufertigen.
§ 5
(1) Das Theologische Prüfungsamt stellt
a) unter Mitwirkung des zuständigen Mentors oder der
zuständigen Mentorin die Aufgabe für den
Predigtentwurf nach § 4 Abs. 1 Buchst. a und die
Aufgabe für den Unterrichtsentwurf nach § 4 Abs. 1
Buchst. b;
b) unter Mitwirkung des Prediger- und Studienseminars
die Aufgabe für die 7-Tage-Hausarbeit nach § 4 Abs. 1
Buchst. e;
c) unter Mitwirkung der juristischen Mitglieder des
Nordelbischen Kirchenamtes die Aufgabe für die
kirchenrechtliche Klausur nach § 4 Abs. 1 Buchst. f.
(2) Die Aufgabe für den Predigtentwurf nach § 4 Abs. 1
Buchst. a wird gegen Ende der Gemeindephase,
frühestens 15 Monate nach Beginn der Ausbildung,
gestellt. Der Unterrichtsentwurf nach § 4 Abs. 1 Buchst.
b wird in der Regel während der Schulphase angefertigt.

wichtige Frage betreffen.
Die Kandidatin oder der Kandidat soll in Abstimmung
mit der oder dem betreuenden Hochschullehrerin oder
Hochschullehrer die Disziplin und das Thema angeben.
Das Prüfungsamt entscheidet, ob dem Vorschlag
stattgegeben wird. Das Thema für die
religionspädagogische Arbeit (ausführlicher
Unterrichtsentwurf für die Lehrprobe) entwickelt die
Kandidatin oder der Kandidat in Abstimmung mit der
Mentorin oder dem Mentor (Religionslehrerin oder
Religionslehrer) aus dem Gesamtzusammenhang des
Curriculums der Klassenstufe, in der die Lehrprobe
durchgeführt wird. Der Gesamtumfang der
religionspädagogischen Arbeit soll 20 Seiten (48.000
Zeichen, incl. Leerzeichen) nicht überschreiten. Die
weiteren Bestimmungen gelten analog zu (4).
Eine von einer Theologischen Fakultät angenommene
Promotionsarbeit oder eine andere vergleichbare
theologische Arbeit kann auf Antrag der Kandidatin oder
des Kandidaten vom Prüfungsamt als wissenschaftliche
Hausarbeit anerkannt werden.
(3) Zur Anfertigung der wissenschaftlichen Arbeit sind
der Kandidatin oder dem Kandidaten sechs Wochen, zur
Anfertigung der Predigtarbeit zwei Wochen Zeit zu
gewähren. Für die Anfertigung der
gemeindepädagogischen Projektarbeit und der
religionspädagogischen Arbeit ist der Kandidatin oder
dem Kandidaten innerhalb des Gemeindevikariates, bzw.
des Religionspädagogischen Schulpraktikums
ausreichend Zeit zu gewähren.
(4) Die gestellten Themen und Zeitpunkt der Ausgabe
sind aktenkundig zu machen. Der Gesamtumfang der
wissenschaftlichen Arbeit soll einschließlich der
Anmerkungen 40 Seiten (60 Anschläge pro Zeile, 40
Zeilen pro Seite; 40 Seiten entsprechen 96.000 Zeichen,
incl. Leerzeichen) betragen. Die Arbeit ist zu heften
oder zu binden. Thema und Aufgabenstellung sowie
Umfang der Wissenschaftlichen Hausarbeit sind so zu
begrenzen, dass die Bearbeitungsfrist eingehalten werden
kann.
Die Themen werden der Kandidatin oder dem
Kandidaten gegen Quittung zugestellt.
Die Bearbeitungsfrist beginnt mit dem Tag der
Zustellung. Die Arbeit ist fristgemäß abzuliefern. Als
Abgabetag gilt das Datum des Poststempels oder, wenn
die Arbeit direkt beim Prüfungsamt abgeliefert wird, das
Datum der Quittung. Der Abgabezeitpunkt ist



entsprechend.
(3) Für das Praxisprojekt Seelsorge gelten folgende
Bestimmungen:
a) Bis zu einem von der Prüfungskommission
festzulegenden Zeitpunkt legt der Kandidat einen Bericht
über ein Seelsorgeprojekt vor. Es soll aus der Arbeit im
Vikariat erwachsen und kann aus einer
- längeren seelsorgerlichen Begleitung in einem
Einzelfall (Kasualie u. ä.),
- längeren Tätigkeiten in einem seelsorgerlichen
Arbeitsfeld (Altersheim u.ä.) sein.
b) Zur Wahrung des Seelsorgegeheimnisses sind
Personennamen und Ortsnamen zu ändern.
c) Die Mitglieder der Prüfungskommission unterliegen
der seelsorgerlichen Schweigepflicht.
d) Der Bericht muss enthalten:
- die Darstellung der Ausgangssituation,
- die Beschreibung der seelsorgerlichen Beziehung und
des Verlaufs des Seelsorgeprojektes,
- die Reflexion der Interaktionsprozesse,
- die theologische Reflexion des Seelsorgeprojektes,
- die zusammenfassende kritische Beurteilung des
Seelsorgeprojektes.
e) Die Arbeit darf einschließlich Anmerkungen und
Literaturverzeichnis 20 Seiten nicht überschreiten.
f) Das Projekt wird von zwei Mitgliedern der
Prüfungskommission mit einem Votum versehen und
mit einer Note bewertet. Eine dritte Beurteilung ist
einzuholen, wenn ein Votant die Arbeit mit
„ungenügend“ bewertet hat oder die Voten um zwei oder
mehr Noten differieren.
(4) Für das Praxisprojekt im Rahmen des
Gemeindeaufbaus oder der Öffentlichkeitsarbeit gelten
folgende Bestimmungen:
a) Bis zu einem von der Prüfungskommission
festzulegenden Zeitpunkt benennt der Kandidat in
Absprache mit dem Mentor einen Projektvorschlag mit
einer Kurzbeschreibung. Dieser sollte nach Möglichkeit
berücksichtigt werden.
b) Der Kandidat erstellt einen Projektentwurf. Die
Prüfungskommission legt die projektspezifischen
Anforderungen fest.
c) Die Arbeit darf einschließlich Anmerkungen und
Literaturverzeichnis 15 Seiten nicht überschreiten.
d) Das Projekt muss bis zu einem von der
Prüfungskommission festgesetzten Zeitpunkt abgegeben
werden.

Für die Anfertigung beider Arbeiten stehen jeweils zwei
Wochen zur Verfügung.
(3) Das verschlüsselte Gesprächsprotokoll nach § 4 Abs.
1 Buchst. c legt der Prüfling dem Theologischen
Prüfungsamt nach eigener Wahl spätestens bei Abschluß
der Gemeindephase vor.
(4) Am Schluß der schriftlichen Arbeiten nach § 4 Abs.
1 Buchst. a bis e hat der Prüfling zu versichern, daß er
sie selbständig angefertigt und andere als die von ihm
genannten Hilfsmittel nicht benutzt und sämtliche
wörtlichen oder inhaltlichen Anführungen aus der
Literatur als solche kenntlich gemacht hat.
§ 5a
Die von den Vikarinnen und Vikaren im Ehrenamt
vorzulegenden schriftlichen Arbeiten sind im Rahmen
der zweiten Schwerpunktphase in den
Themenschwerpunkten abzufassen.
§ 7
(1) Die nach § 4 Abs. 1 Buchst. a angefertigte Predigt ist
in einem vom Prüfling vorbereiteten und durchgeführten
Gemeindegottesdienst zu halten. Die Bewertung
des Predigt- und Gottesdienstentwurfs erfolgt durch zwei
Mitglieder der Prüfungskommission, von denen ein
Mitglied am Gottesdienst teilnimmt.
(2) Aufgrund des nach § 4 Abs. 1 Buchst. b angefertigten
Unterrichtsentwurfs ist vom Prüfling eine
Unterrichtsstunde zu halten. Die Bewertung des
Unterrichtsentwurfs und der Unterrichtsstunde erfolgt
durch zwei Mitglieder der Prüfungskommission,
die beide an der Unterrichtsstunde teilnehmen. Von
diesen beiden ist einer der jeweilige Schulmentor oder
die jeweilige Schulmentorin des Prüflings.
(3) Der Prüfer oder die Prüferin, der oder die nach Abs.
1 am Gottesdienst teilnimmt, hat den Predigtentwurf und
die Gestaltung des Gottesdienstes in einer Gesamtnote
zu bewerten. Die Prüfer oder die Prüferinnen, die nach
Abs. 2 an der Unterrichtsstunde teilnehmen, haben beide
den Unterrichtsentwurf und das Halten der
Unterrichtsstunde in einer Gesamtnote zu bewerten.
(4) Wird die Prüfungsleistung in den Fällen von Abs. 1
und 2 von beiden Prüfern unterschiedlich bewertet, so
wird ein weiteres Mitglied der Prüfungskommission
mit der Bewertung des betreffenden Predigt- oder
Unterrichtsentwurfes beauftragt.
Die Endnote ergibt sich aus dem Mittelwert der drei
Einzelnoten.
(5) Für die Bewertung der nach § 4 Abs. 1 Buchst. c-f

aktenkundig zu machen.
Am Schluss der Arbeit hat die Kandidatin oder der
Kandidat zu versichern, dass sie oder er die eingereichte
Arbeit selbständig verfasst und andere als die
angegebenen Hilfsmittel nicht benutzt hat.
Die Arbeit ist in zweifacher Ausfertigung einzureichen,
um die parallele Bewertung durch beide Gutachterinnen
oder Gutachter zu ermöglichen. Die Kandidatin oder der
Kandidat erhält nach Beendigung des Prüfungsverfahrens
ein Exemplar wieder ausgehändigt.
Die Arbeit kann bei einer Bewertung, die schlechter als
„ausreichend“ ist, einmal wiederholt werden.
(5) Die Ausgabe des Themas der Predigtarbeit mit
Gottesdienstentwurf erfolgt über das Prüfungsamt. Der
Gesamtumfang soll 25 Seiten (60.000 Zeichen, incl.
Leerzeichen) nicht überschreiten. Die weiteren
Bestimmungen gelten analog zu (4).
(6) Die Kandidatin oder der Kandidat hat in Gegenwart
eines Mitgliedes des Prüfungsamtes einen Gemeindegot
tesdienst, eine Einheit des gemeindepädagogischen
Projektes und eine Religionsunterrichtsstunde zu halten.
Hierbei sind die Prüfungsarbeiten zu verwenden. Nach
dem Gottesdienst hat ein Nachgespräch stattzufinden, zu
dem auch die Gemeindeglieder eingeladen werden
können. Vikarinnen oder Vikare, die im
Vorbereitungsdienst der Landeskirche stehen, sollen das
gemeindepädagogische Projekt einschließlich seiner
Präsentation unter Verwendung sachgerechter und
zeitgemäßer Präsentationstechniken und den
Gemeindegottesdienst bereits in das Gemeindevikariat
legen und durchführen.
Ebenso soll die religionspädagogische Arbeit am Ende
des Schulpraktikums vorgelegt und in einer
Unterrichtsstunde durchgeführt werden (Lehrprobe). Die
Präsentation des gemeindepädagogischen Projektes, bzw.
der Eindruck des gehaltenen Gottesdienstes werden bei
der Bewertung der jeweiligen Arbeit berücksichtigt,
erhalten aber keine eigene Teilnote. Bei der Bewertung
der Lehrprobe wird das Reflexionsvermögen, das die
Kandidatin oder der Kandidat während des
anschließenden Auswertungsgespräches zeigt,
berücksichtigt.
(7) Die wissenschaftliche Arbeit ist von der Kandidatin
oder dem Kandidaten vor der Prüfungskommission und
weiteren Gästen zu präsentieren. Dabei soll die
Kandidatin/der Kandidat zeigen, dass sie oder er fähig ist,
unter Verwendung sachgerechter und zeitgemäßer



e) Die Bestimmungen von § 3 Abs. 1 Buchst. f gelten
entsprechend.
(5) Von den in § 3 Abs. 2 und Abs. 4 genanten
Praxisprojekten muss eine Aufgabe auf die Arbeit mit
Kindern oder Konfirmanden bezogen sein.

angefertigten schriftlichen Arbeiten bestimmt das
Theologische Prüfungsamt jeweils zwei Mitglieder
der Prüfungskommission. Für das Zustandekommen der
Endnote gilt das in Abs. 4 festgesetzte Verfahren.
(6) Die Termine für die Anfertigung und die Abgabe der
schriftlichen Arbeiten nach § 4 Abs. 1 Buchst. a, b, e und
f sowie für den Gottesdienst und die Unterrichtsstunde
nach Abs. 1 und 2 bestimmt nach Absprache mit dem
zuständigen Mentor oder der zuständigen Mentorin der
Leiter oder die Leiterin des Theologischen
Prüfungsamtes. Nicht fristgerecht abgegebene
schriftliche Arbeiten werden mit „nicht ausreichend“
bewertet.

Präsentationstechniken die Ergebnisse ihrer oder seiner
Arbeit allgemeinverständlich darzustellen und auf
Rückfragen zu erläutern.
Die Dauer dieser Präsentation beträgt 20 Minuten. Die
öffentliche Präsentation erfolgt in zeitlichem
Zusammenhang mit den mündlichen Prüfungen und wird
als eigene Leistung bewertet.



Klausuren
§ 4
Klausuren
(1) In der Klausur aus der Biblischen Theologie ist
wahlweise eine alt- oder neutestamentliche Perikope
zu übersetzen und anhand des Urtextes selbständig zu
erklären. Die Verkündigungsintention des Textes ist in
einen gegenwartsrelevanten Zusammenhang zu stellen.
Je zwei Aufgaben stehen zur Auswahl. Der Kandidat
teilt rechtzeitig vor der Klausur mit, ob er eine alt- oder
neutestamentliche Perikope bearbeiten will. Die
Bearbeitungszeit für die Klausur beträgt fünf Stunden.
Für die Übersetzung werden Wörterbücher zur
Verfügung gestellt.
(2) In der Klausur „Gegenwartsfragen aus Theologie und
Kirche“ sind Themen der theologischen Diskussion
aus der kirchlichen Arbeit zu diskutieren und ist eine
eigene Position systematisch-theologisch und praktisch-
theologisch zu begründen. Neben Themen können auch
Texte mit einer Aufgabenstellung zur Bearbeitung
vorgelegt werden. Es werden mindestens zwei Themen
zur Auswahl gestellt. Eine Bibel steht zur Verfügung.
Die Bearbeitungszeit für die Klausur beträgt vier
Stunden.
(3) Die Klausuren sind von zwei Mitgliedern der
Prüfungskommission mit einem schriftlichen Votum
zu versehen und mit einer Note zu bewerten. Eine dritte
Beurteilung ist einzuholen, wenn ein Votant die Arbeit
mit „ungenügend“ bewertet hat oder die Voten um zwei
oder mehr Noten differieren.

§ 6
(1) Die Aufsicht bei der Anfertigung der
kirchenrechtlichen Klausur führt ein Mitarbeiter
oder eine Mitarbeiterin des Nordelbischen Kirchenamtes,
der oder die vom Leiter oder der Leiterin des
Theologischen Prüfungsamtes bestimmt wird.
Der oder die Aufsichtführende hat dafür zu sorgen, daß
Störungen unterbleiben.
Den Anordnungen des oder der Aufsichtführenden ist
Folge zu leisten.
(2) Der Prüfling hat die kirchenrechtliche Klausur
spätestens bei Ablauf der Bearbeitungsfrist dem oder der
Aufsichtführenden abzugeben. 
Der oder die Aufsichtführende fertigt eine Niederschrift
und vermerkt in ihr jede Unregelmäßigkeit.
Er oder sie verschließt die Arbeiten in einem Umschlag
und versiegelt ihn.
(3) Unternimmt der Prüfling einen Täuschungsversuch,
so wird er unbeschadet der Vorschrift in § 18 Abs. 2 von
der Fortsetzung der Arbeit nicht ausgeschlossen.
In diesem Falle fertigt der oder die Aufsichtführende
über das Vorkommnis einen gesonderten Vermerk, den
er oder sie nach Abschluß der Klausur unverzüglich dem
Leiter oder der Leiterin des Theologischen
Prüfungsamtes zur Entscheidung übermittelt.

§ 5
Klausuren
(1) Die Kandidatin oder der Kandidat hat zwei Klausuren
zu schreiben, von denen die
eine ein systematisch-praktisches und die andere ein
biblisch-praktisches Thema behandeln soll.
(2) Zwei Themen werden jeweils zur Auswahl gestellt.
(3) Texte und Lexika können zur Verfügung gestellt
werden.
(4) Die Klausuren werden vor der mündlichen Prüfung
geschrieben.
(5) Jede Klausur dauert drei Stunden. Diese Frist kann
verlängert werden, wenn im Rahmen der Klausur eine
Übersetzung gefordert wird.
(6) Die Bewertungen der schriftlichen Arbeiten müssen
vor den mündlichen Prüfungen vorliegen.

Mündliche Prüfungen
§ 5
Mündliche Prüfungen
(1) In der mündlichen Prüfung hat der Kandidat den
Nachweis zu erbringen, dass er seine Kenntnisse,
Fähigkeiten und sein biblisch-theologisches Wissen
einsetzen kann, um kirchliches Handeln theologisch
und situationsgemäß zu verantworten.
(2) In den einzelnen Prüfungsfächern werden vor allem
die folgenden Bereiche berücksichtigt:
a) Gottesdienst und Verkündigung: Umgang mit
biblischen Texten, Homiletik, Litutgik, Kasualien;
b) Seelsorge: Gespräch zum Seelsorgebericht (vgl.
Praxisprojekt, § 3 Abs. 3), Seelsorgekonzeptionen,
seelsorgerliches Handeln in unterschiedlichen Bezügen;

§ 9
(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Fächer
a) Gottesdienstgestaltung, Predigt, Kasualien,
b) kirchliche Bildungs- und Erziehungsarbeit,
c) Seelsorge, Beratung, Kasualien,
d) biblische Überlieferung unter den Bedingungen
kirchlichen Handelns,
e) Systematische Theologie unter den Bedingungen
kirchlichen Handelns,
f) Wahlpflichtfach.
(2) Der Prüfling wählt ein Wahlpflichtfach aus den
Bereichen:
a) Mission und ökumenische Kirchenkunde,
b) Diakonie und gesellschaftsbezogene Arbeit der

§ 6
Mündliche Prüfungen
(1) Die mündlichen Prüfungen dienen dem Ziel,
theologische, seelsorgerliche, homiletische,
kybernetische, verwaltungskundlich/juristische
Kenntnisse und Fähigkeiten zu belegen und deren
praktische und kreative Anwendung in
Gemeindesituationen unter Beweis zu stellen. Die
Kandidatin oder der Kandidat soll zeigen, dass sie oder er
erworbenes Fachwissen, das in der 1. Theologischen
Prüfung nachgewiesen wurde, zur Wirklichkeit in der
Gemeinde in Beziehung setzen, darauf aufbauend die
eigene Arbeit kreativ gestalten und das Umsetzen
theoretischen Wissens in praktisches Handeln kritisch



c) Gemeindepädagogik: Umgang mit biblischen Texten
in unterschiedlichen Bezügen, Grundkenntnisse
in Pädagogik, Didaktik und Entwicklungs- und
Sozialpsychologie;
d) Gemeindeaufbau: Leitbilder von Kirche und
Gemeinde mit biblischer und ekklesiologischer
Begründung; Ziele, Methoden, Modelle des
Gemeindeaufbaus, diakonisches Handeln der
Gemeinden;
e) Kirche als Institution und Kirchenkunde: Struktur,
Organisation und Leitung der Gemeinde und
Landeskirche; Grundlagen des Kirchenrechts; Stellung
der Landeskirche in der EKD, VELKD und
Ökumene; Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts.
(3) Die Prüfungszeit beträgt für jeden Kandidaten in den
einzelnen Bereichen bis zu zwanzig Minuten, bei
Einbeziehung von Übersetzungen bis zu dreißig
Minuten.
(4) Die Prüfung findet vor mindestens zwei Mitgliedern
der Prüfungskommission statt.
(5) Über die einzelnen Prüfungen ist ein Protokoll zu
führen. Im Protokoll ist im Anschluss an jede Prüfung
die erteilte Note festzuhalten.
(6) Der Rektor des Predigerseminars kann an der
mündlichen Prüfung beratend teilnehmen, falls er
nicht Mitglied der Prüfungskommission ist.

Kirche,
c) Kirchengeschichte Nordelbiens.
Er teilt seine Entscheidung dem Theologischen
Prüfungsamt spätestens drei Monate vor dem
voraussichtlichen Termin der mündlichen Prüfung mit.
§ 12
Vor Beginn der mündlichen Prüfung werden die
Mitglieder der Prüfungskommission mit den bisherigen
Prüfungsleistungen der Prüflinge bekannt gemacht.
Während der mündlichen Prüfung, in der Regel vor
deren Beginn, führt die Prüfungskommission eine
Beratung durch. Den Vorsitz in der Beratung führt der
oder die für das Ausbildungswesen zuständige Bischof
oder Bischöfin.
§ 13
(1) Die mündliche Prüfung dauert in jedem Fach 15 oder
20 Minuten. Das Theologische Prüfungsamt bestimmt in
diesem Rahmen für jedes Fach die Prüfungsdauer.
(2) Über den Gang der mündlichen Prüfung jedes
Prüflings und deren Ergebnis ist eine Niederschrift
anzufertigen. Die Niederschrift ist von dem oder der
Vorsitzenden und einem Mitglied der jeweiligen
Unterkommission zu unterschreiben.
(3) An der mündlichen Prüfung können als Zuhörer und
Zuhörerin teilnehmen, sofern der oder die Vorsitzende
der jeweiligen Unterkommission zustimmt:
a) Kandidaten und Kandidatinnen des Predigtamtes,
b) Personen, die ein berechtigtes Interesse an der
Prüfung haben.
Jeder Prüfling kann für seine Prüfung die Anwesenheit
von Zuhörern und Zuhörerinnen ablehnen. Der
Ablehnung ist zu entsprechen.
(4) Durch die Anwesenheit von Zuhörern und
Zuhörerinnen darf die ordnungsgemäße Durchführung
der Prüfung nicht beeinträchtigt werden. Die Namen der
Zuhörer und Zuhörerinnen sind in der Niederschrift zu
vermerken.
(5) Die Beratungen der Prüfungskommission und
Unterkommissionen sind nicht öffentlich.

reflektieren kann.
(2) In den Fächern, die schon in der Ersten
Theologischen Prüfung berücksichtigt worden sind, soll
vor allem die Fähigkeit der Kandidatin oder des
Kandidaten geprüft werden, ihre oder seine
wissenschaftlichen Einsichten und praktischen
Erfahrungen im Dienst der Kirche in Verantwortung vor
dem Wort Gottes anzuwenden. Fragen der reflektierten
Anwendung des Fachwissens in konkreten kirchlichen
Handlungsfeldern sollen mindestens die Hälfte des
Prüfungsgespräches umfassen.
(3) In den mündlichen Prüfungen werden folgende
Gebiete geprüft:
a) Biblische Überlieferung in der Praxis kirchlichen
Handelns (Altes Testament, Neues Testament)
b) Gottesdienstgestaltung, Predigtlehre und -praxis,
Kasualien, Kenntnis und situationsgerechte Verwendung
des Gesangbuches (Homiletische Prüfung)
c) Praxis und theoretische Grundlagen der Seelsorge und
der Beratung, Felder diakonischen Handelns
(Poimenische Prüfung)
d) Modelle und Praxis des Gemeindeaufbaus,
Gesprächsleitung /Kommunikation (Kybernetische
Prüfung)
e) Praxis und theoretische Grundlagen kirchlicher
Bildungsarbeit in Gemeinde und Schule,
gemeindepädagogische und religionspädagogische Arbeit
in der Gemeinde (Pädagogische Prüfung)
f) Kenntnis und Beurteilung gegenwärtiger
praxisrelevanter dogmatischer und ethischer Fragen,
Fähigkeit auf Fragen sachlich, apologetisch und
argumentativ zu reagieren.
g) Juristische Regelungen für die Gemeindeleitung,
kirchliche Organisation und Kirchenrecht sowie Kenntnis
wichtiger staatlicher Gesetze und Verordnungen
h) Kenntnis der Lutherbibel und der Bekenntnisschriften,
vor allem des Kleinen Katechismus, und Fähigkeit, die
Aussagen dieser Schriften in heutigen Handlungsfeldern
der Gemeindearbeit hermeneutisch reflektiert
anzuwenden.
i) Präsentation der wissenschaftlichen Hausarbeit unter
Verwendung sachgerechter und zeitgemäßer
Präsentationstechniken.
j) Die Pommersche Evangelische Kirche - Geschichte
und ökumenische Aufgaben: Kenntnis der
Territorialgeschichte der PEK; Kenntnis der
ökumenischen Arbeitsfelder und Aufgaben der PEK und



deren Bezug zur Gemeindearbeit.
(4) Die Prüfungszeit beträgt für jede Kandidatin oder
Kandidaten 20 Minuten je Fach.
Bei Fächern mit Übersetzung beträgt sie 25 Minuten.
(5) Vikare und Vikarinnen, die sich zum folgenden
Prüfungstermin melden wollen, können auf ihren
schriftlichen Antrag als Zuhörer oder Zuhörerinnen durch
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des
Prüfungsamtes zugelassen werden, sofern nicht eine
Kandidatin oder ein Kandidat widerspricht. Die Zahl der
Zuhörer darf nicht größer sein als die Zahl der
Prüfungsvorgang beteiligten Personen. Die Zulassung
erstreckt sich nicht auf die Beratung zur Festsetzung des
Prüfungsergebnisses.

Beurteilungsverfahren, Bewertung, Gesamtergebnis
§ 6
Bewertung / Gesamtergebnis
(1) Für die einzelnen Prüfungen werden Noten vergeben.
(2) Für die Beurteilung der Einzelleistungen sind
folgende Bezeichnungen vorgesehen: sehr gut (1) –
gut (2) – befriedigend (3) – ausreichend (4) –
ungenügend (5).
(3) Das Gesamtergebnis wird mit „bestanden“ oder
„nicht bestanden“ festgestellt. Über das bestandene
Examen wird ein Zeugnis ausgestellt. Dieses enthält eine
Aufstellung aller Einzelnoten und weist aus, dass das
Examen bestanden wurde. Eine Gesamtprüfungsnote
wird nicht erteilt.
(4) Das Examen gilt als bestanden, wenn alle
Anforderungen „ausreichend“ bewertet wurden. Das
Examen gilt als nicht abgeschlossen, wenn noch
Prüfungen ausstehen bzw. nach den Bestimmungen
dieser Ordnung Nachprüfungen erforderlich sind. Das
Examen gilt als nicht bestanden, wenn die gesamte
Prüfung zu wiederholen ist.
(5) Hat der Kandidat das Examen nicht bestanden bzw.
auf Grund von Nachprüfungen noch nicht abschließen
können, ist ihm dies mit Begründung schriftlich
mitzuteilen. Zugleich ist ihm ein Termin zur
Wiederholung bzw. Nachprüfung zu nennen.
(6) Mängel im mündlichen Prüfungsverfahren und
Verstöße gegen die Chancengleichheit, die der Kandidat
während der Prüfung feststellt, sind unverzüglich beim
Vorsitzenden der Prüfungskommission geltend zu
machen. Dieser entscheidet nach Rücksprache mit der
Prüfungskommission über die Beschwerde. Jeder
Kandidat hat das Recht, über das Prüfungsverfahren

§ 10
(1) Die schriftlichen Arbeiten und die Leistungen in der
mündlichen Prüfung werden wie folgt bewertet:
sehr gut (1)
gut (2)
befriedigend (3)
ausreichend (4)
nicht ausreichend (5).
(2) Für die Ermittlung des Gesamtergebnisses werden
die Noten für die Leistungen in den Fächern
„Predigtentwurf“ und „Gottesdienstgestaltung, Predigt,
Kasualien“; „Unterrichtsentwurf“ und „Kirchliche
Bildungs- und Erziehungsarbeit“;
„7-Tage-Hausarbeit“ und „Systematische Theologie
unter den Bedingungen kirchlichen Handelns“ sowie
„verschlüsseltes Gesprächsprotokoll“ und „Seelsorge,
Beratung, Kasualien“ zusammengefaßt.
(3) Erreicht der Prüfling
a) in einer der Kombinationen nach Abs. 2 in beiden
Prüfungsleistungen die Note „ausreichend“ nicht oder
b) in zwei dieser Kombinationen jeweils in beiden
Prüfungsleistungen zusammen nicht mindestens die Note
„ausreichend“, hat er die Prüfung nicht bestanden.
(4) Wer in mehr als drei Fächern der mündlichen
Prüfung die Note „ausreichend“ nicht erreicht oder wer
im Durchschnitt sämtlicher Prüfungen das Ergebnis
„ausreichend“ (4,00) nicht erreicht, hat die Prüfung
ebenfalls nicht bestanden.
(5) Das Gesamtergebnis der Prüfung wird durch die
Worte „bestanden“ oder „nicht bestanden“ ausgedrückt.
§ 14
(1) Nach Beendigung der mündlichen Prüfung findet

§ 8
Beurteilungsverfahren
(1) Jede schriftliche Prüfungsleistung wird von zwei
Prüfenden bewertet. Stimmen die Beurteilungen der
beiden Gutachterinnen oder Gutachter nicht überein und
ist ein Einvernehmen zwischen beiden Gutachterinnen
oder Gutachtern nicht zu erzielen, so ist die Entscheidung
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden oder ihre
oder seine Stellvertreterin oder seinen Stellvertreter im
Rahmen der beiden Bewertungen zu treffen.
(2) Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei
prüfungsberechtigten Personen abgelegt. Vor der
Festsetzung der Note einer mündlichen Prüfung hört die
oder der Prüfende die anderen Sachverständigen. Die
Note wird durch die Prüfende oder den Prüfenden im
Einvernehmen mit der Protokollantin oder dem
Protokollanten festgesetzt; erzielen sie keine Einigung,
wird die Bewertung als Mehrheitsbeschluss aller
prüfungsberechtigten Mitwirkenden festgesetzt.
(3) Im Anschluss an die mündliche Prüfung entscheidet
die Prüfungskommission über das Gesamtergebnis der
Prüfung.
(4) Die Prüfungskommission entscheidet durch
Abstimmung. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme der/des Vorsitzenden.
(5) Über die Verhandlung ist eine Niederschrift
anzufertigen, in der die Bewertung der schriftlichen
Arbeiten, der mündlichen Prüfungen in den einzelnen
Fächern sowie das Gesamtergebnis und sonstige
Entscheidungen der Prüfungskommission enthalten sein
müssen. Sie ist von der oder dem Vorsitzenden der
Prüfungskommission und ihrer oder seiner Vertreterin



innerhalb von 14 Tagen Beschwerde beim
Oberkirchenrat einzulegen. Dieser kann das Verfahren
der Prüfung nur in rechtlicher Hinsicht beanstanden. Bei
Feststellung erheblicher Mängel des Verfahrens kann er
eine Wiederholung des gesamten Examens oder
einzelner Teile anordnen.
§ 12
Prüfungsbericht
(1) Über die Prüfung ist gesondert an den Oberkirchenrat
zu berichten. Anzuschließen sind die von dem
Kandidaten angefertigten Arbeiten, dessen
Beurteilungen sowie das Protokoll der mündlichen
Prüfungen.
(2) Außerdem ist dem Oberkirchenrat von der
Prüfungskommission eine schriftliche Beurteilung des
Kandidaten zu übergeben. Diese soll eine
Gesamteinschätzung enthalten und auch auf die
einzelnen Prüfungsleistungen eingehen. Die Beurteilung
soll auch dem Kandidaten in geeigneter Weise mitgeteilt
werden.

eine Schlußberatung über deren Ergebnis statt, an der der
oder die Vorsitzende der Prüfungskommission und die
Vorsitzenden der Unterkommissionen teilnehmen
müssen. Die übrigen Mitglieder der Unterkommissionen
sollen an der Beratung teilnehmen. Den Vorsitz führt der
oder die Vorsitzende der Prüfungskommission.
(2) In der Schlußberatung können Stellungnahmen zum
Ergebnis der Prüfungen, insbesondere im Hinblick auf
das Amt als Pastor oder Pastorin abgegeben werden.
§ 15
Nach Abschluß der Prüfung erhält der Kandidat oder die
Kandidatin ein Zeugnis, das von dem oder der
Vorsitzenden der Prüfungskommission zu unterschreiben
ist. Es enthält die Noten für die schriftlichen Arbeiten
und für die Leistungen der mündlichen Prüfung sowie
das Gesamtergebnis.

bzw. ihrer oder seinem Vertreter zu unterschreiben.
(6) Zur Beurteilung der Einzelleistungen in den
schriftlichen und mündlichen Prüfungen sind folgende
Punkte zu vergeben:
15/14/13 Punkte = entsprechen: sehr gut (1)
= eine hervorragende Leistung;
12/11/10 Punkte = entsprechen: gut (2)
= eine Leistung, die erheblich über den
durchschnittlichen Anforderungen liegt;
9/8/7 Punkte = entsprechen: befriedigend (3)
= eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen
entspricht;
6/5/4 Punkte = entsprechen: ausreichend (4)
= eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den
Anforderungen genügt;
3/2/1 Punkte = entsprechen: mangelhaft (5)
= eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den
Anforderungen nicht mehr genügt, die jedoch erkennen
lässt, dass Grundkenntnisse vorhanden sind und
die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können;
0 Punkte = entsprechen: ungenügend (6)
= eine Leistung, die wegen fehlender Grundkenntnisse
den Anforderungen nicht entspricht und die nicht
erkennen lässt, dass die Mängel in absehbarer Zeit
behoben werden können.
Eine mit 0 Punkten bewertete Leistung ist nicht
ausgleichbar.
§ 9
Gesamtergebnis
(1) Bei der Feststellung des Gesamtergebnisses sollen die
Gutachten der Ausbildungsleiterinnen oder
Ausbildungsleiter im Vorbereitungsdienst (Mentorin oder
Mentor, Direktorin oder Direktor des Predigerseminars)
sowie der Eindruck, den der von der Kandidatin oder
dem Kandidaten gehaltene Gottesdienst, das
gemeindepädagogische Projekt und die
Religionsunterrichtseinheit gemacht haben,
berücksichtigt werden. Außerdem soll ihre oder seine
theologische Erkenntnis und Urteilsfähigkeit gewürdigt
werden.
(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn die
wissenschaftliche Hausarbeit, die Predigtarbeit, die
gemeindepädagogische Projektarbeit und die
religionspädagogische Arbeit (Lehrprobe) sowie die
Leistung in jedem der mündlichen Prüfungsfächer und
der Präsentation der wissenschaftlichen Hausarbeit
mindestens ausreichend ist.



(3) Eine mangelhafte Leistung in der biblisch-praktischen
Klausur (1 - 3 Punkte) kann durch eine mindestens als
befriedigend bewertete Leistung im mündlichen
Prüfungsfach „Biblische Überlieferung in der Praxis
kirchlichen Handelns (Altes Testament, Neues
Testament)“, eine mangelhafte Leistung in der
systematischpraktischen Klausur (1 - 3 Punkte) durch
eine mindestens als befriedigend bewertete Leistung im
mündlichen Prüfungsfach „Kenntnis und Beurteilung
gegenwärtiger praxisrelevanter dogmatischer und
ethischer Fragen...“ ausgeglichen werden.
(4) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem Durchschnitt
der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. Dabei wird
die wissenschaftliche Hausarbeit doppelt gewichtet.
(5) Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur die erste
Stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren
Stellen werden ohne Rundung gestrichen.
(6) Zur Beurteilung des Gesamtergebnisses werden auf
Grundlage der erzielten Punkte in den einzelnen
Prüfungsleistungen folgende Noten festgesetzt:
1 = sehr gut bestanden
2 = gut bestanden
3 = befriedigend bestanden
4 = bestanden
5 = nicht bestanden
(7) In dem Zeugnis über die Prüfung ist die Punktezahl
jeder einzelnen Prüfungsleistung und das Gesamtergebnis
festzuhalten.
(8) Im Anschluss an die letzte Prüfungsleistung der
Kandidatin oder des Kandidaten beschließen die
anwesenden Mitglieder der Prüfungskommission (gemäß
§ 2 (5)) die Gesamtnote. Das Ergebnis wird der
Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich durch die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsamtes
mitgeteilt.

Nichtbestehen, Nachprüfungen
§ 6
(5) Hat der Kandidat das Examen nicht bestanden bzw.
auf Grund von Nachprüfungen noch nicht abschließen
können, ist ihm dies mit Begründung schriftlich
mitzuteilen. Zugleich ist ihm ein Termin zur
Wiederholung bzw. Nachprüfung zu nennen.
§ 7
Nachprüfungen
(1) Nachprüfungen sind möglich, wenn
a) ein Praxisprojekt,
b) eine Klausur oder

§ 8
Wer für den Predigtentwurf oder den Unterrichtsentwurf
die Note „ausreichend“ nicht erreicht, hat nach Weisung
des Theologischen Prüfungsamtes einen neuen Entwurf
vorzulegen. Das Theologische Prüfungsamt entscheidet
jeweils, ob ein Gottesdienst bzw. eine Unterrichtsstunde
erneut gehalten werden muß. Wird auch dann die Note
„ausreichend“ nicht erreicht, hat der Prüfling die Prüfung
nicht bestanden.
§ 17
(1) Ein Kandidat oder eine Kandidatin, der oder die die

§ 10
Nichtbestehen, Nachprüfungen
(1) Wurden drei oder mehr einzelne Prüfungsleistungen
schlechter als „ausreichend“ bewertet, gilt die gesamte
Prüfung als nicht bestanden, auch wenn innerhalb der
Prüfungsleistungen, bei denen ein Ausgleich möglich ist
(§ 9, Abs. 3), noch ein Durchschnittswert von 4 oder
mehr Punkten erreicht wurde.
(2) Wurden mehr als zwei Prüfungsleistungen schlechter
als „ausreichend“ bewertet, ist die gesamte Prüfung nicht
bestanden.



c) bis zu zwei mündliche Prüfungsfächer mit
„ungenügend“ bewertet wurden.
(2) Nachprüfungen sind in einem Zeitraum von sechs
Monaten möglich.
(3) Nicht bestandene Nachprüfungen können mit
Ausnahme von Buchstabe a einmal wiederholt werden.
Scheitert dieser dritte Versuch, ist das Examen endgültig
nicht bestanden.
(4) Bei Nachprüfungen sollen mindestens drei Mitglieder
der Prüfungskommission anwesend sein.

Prüfung nicht bestanden hat, kann beantragen, ihm oder
ihr erneute Prüfungsleistungen, ausgenommen
die mündliche Prüfung, zu erlassen und statt dessen die
Ergebnisse der entsprechenden Arbeiten aus der
nichtbestandenen Prüfung anzurechnen, sofern
diese mit mindestens „befriedigend“ bewertet worden
sind. Der Antrag kann auf einzelne Prüfungsleistungen
beschränkt werden.
(2) Der Antrag nach Absatz 1 ist spätestens mit der
Meldung zur erneuten Prüfung zu stellen. Über den
Antrag entscheidet der Leiter oder die Leiterin des
Theologischen Prüfungsamtes.

(3) Hat die Kandidatin oder der Kandidat eine oder zwei
Prüfungsleistungen nicht bestanden, erhält sie oder er
vom Prüfungsamt Auskunft darüber, ob und in welcher
Frist diese nicht bestandenen Prüfungsleistungen
wiederholt werden können. Die zu wiederholende
Prüfungsleistung beinhaltet die jeweilige schriftliche
Hausarbeit bzw. umfasst die entsprechende Klausur
und/oder mündliche Prüfung gemäß § 9 (3).
(4) Die zu wiederholende Prüfungsleistung soll
frühestens 3 Monate, spätestens 6 Monate nach der nicht
bestandenen Prüfung abgelegt werden. Bei
Wiederholungsprüfungen richtet sich die
Zusammensetzung der Prüfungskommission nach § 2 (6)
dieser Ordnung. Wird eine wiederholte Prüfung erneut
als „mangelhaft“ bewertet, kann das Prüfungsamt auf
Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten eine zweite
Wiederholung genehmigen.

Wiederholung der gesamten Prüfung
§ 8
Wiederholung
(1) Sind zwei Praxisprojekte mit „ungenügend“ bewertet
worden, scheidet der Kandidat aus dem laufenden
Prüfungsverfahren aus. Das Examen gilt als nicht
bestanden. Auf Antrag kann das Examen wiederholt
werden.
(2) Werden außer der in § 7 Abs. 1 Buchst. b oder c
genannten Prüfungen weitere Anforderungen mit
„ungenügend“ bewertet, gilt das Examen als nicht
bestanden. Sind dabei alle vier Projekte mit mindestens
„ausreichend“ bewertet worden, brauchen diese nicht
wiederholt werden.
(3) Eine Wiederholung der gesamten Prüfung ist
frühestens nach sechs Monaten und spätestens nach
einem Jahr möglich.
(4) Das gesamte Examen kann einmal wiederholt
werden. Innerhalb der Wiederholung ist eine
Nachprüfung nach § 7 Abs. 1 Buchst. b oder c dieser
Ordnung möglich. § 7 Abs. 3 gilt nicht.

§ 16
(1) Hat der Kandidat oder die Kandidatin die Prüfung
nicht bestanden, so darf er oder sie diese einmal
wiederholen.
(2) Das Theologische Prüfungsamt bestimmt, für welche
Zeit der Vorbereitungsdienst des Kandidaten oder der
Kandidatin fortzusetzen ist und macht ihm oder ihr dafür
Auflagen. Die Dauer des erneuten Vorbereitungsdienstes
soll nicht mehr als 12 Monate betragen.
(3) Nach Ablauf des fortgesetzten Vorbereitungsdienstes
hat sich der Kandidat oder die Kandidatin zu einem vom
Theologischen Prüfungsamt festgesetzten Termin erneut
zur Prüfung zu melden. Versäumt der Kandidat oder die
Kandidatin diesen Termin, ohne daß ein wichtiger Grund
vorliegt, gilt auch die Wiederholungsprüfung
als nicht bestanden.
(4) Die Entscheidung, ob ein wichtiger Grund nach Abs.
3 vorliegt, trifft der Leiter oder die Leiterin des
Theologischen Prüfungsamtes. § 19 Abs. 3 findet
Anwendung. War der Kandidat oder die Kandidatin
durch einen wichtigen Grund an der rechtzeitigen
Meldung zur erneuten Prüfung nach Abs. 3 gehindert,
setzt das Theologische Prüfungsamt einen neuen Termin
fest, zu dem sich der Kandidat oder die Kandidatin nach
Wegfall des wichtigen Grundes zur Prüfung zu melden
hat.

§ 11
Wiederholung der gesamten Prüfung
Die nicht bestandene Zweite Theologische Prüfung kann
nur einmal wiederholt werden. Der Termin für die
Wiederholung soll nicht früher als ein halbes Jahr und
nicht später als zwei Jahre nach der nicht bestandenen
Prüfung liegen. 
Der Termin wird vom Prüfungsamt festgesetzt.



Versäumnis, Täuschung, Ordnungsverstoß
§ 10
Ausschluss
(1) Die Prüfungsleistung wird mit „ungenügend“
bewertet, wenn der Kandidat benutzte Hilfsmittel
nicht angibt, unerlaubte Hilfsmittel benutzt oder sonst in
irgendeiner Weise zu täuschen versucht.
(2) In schweren Fällen kann der Ausschluss von dem
Examen ausgesprochen werden. Die Entscheidung
trifft die Prüfungskommission. Sie bestimmt, ob und
gegebenenfalls wann der Betreffende die
ganze Prüfung wiederholen kann.

§ 18
(1) Macht sich ein Kandidat oder eine Kandidatin in der
mündlichen Prüfung eines das Prüfungsgespräch
störenden Ordnungsverstoßes schuldig, so kann er
oder sie von der weiteren Prüfung in dem betreffenden
Fach ausgeschlossen werden, wenn er oder sie das
störende Verhalten trotz Abmahnung fortsetzt. In
diesem Falle sind seine oder ihre Leistungen in dem
betreffenden Fach der mündlichen Prüfung als „nicht
ausreichend“ zu werten.
(2) Versucht ein Kandidat oder eine Kandidatin das
Ergebnis der Prüfung durch Täuschung zu beeinflussen,
so ist die von dem Versuch betroffene Prüfungsleistung
als „nicht ausreichend“ zu werten. In schweren Fällen ist
die Prüfung für nicht bestanden zu erklären.
(3) Über die Folgen eines in der mündlichen Prüfung
begangenen Ordnungsverstoßes oder
Täuschungsversuches entscheidet die
Prüfungskommission, in den übrigen Fällen der Leiter
oder die Leiterin des Theologischen Prüfungsamtes.
Vor der Entscheidung ist dem Kandidaten oder der
Kandidatin Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

§ 7
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
(1) Eine Teilprüfung gilt als nicht bestanden, wenn die
Kandidatin oder der Kandidat
einen Prüfungstermin ohne triftige Gründe versäumt oder
wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung ohne triftige
Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt,
wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb
der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.
 (3) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das
Ergebnis ihrer oder seiner Prüfungsleistungen durch
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel
zu beeinflussen, gilt die betreffende Teilprüfung als nicht
bestanden. Eine Kandidatin
oder ein Kandidat, die oder der den ordnungsgemäßen
Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen
Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder der oder dem
Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall
gilt die betreffende Teilprüfung als nicht bestanden. In
schwerwiegenden Fällen kann das Prüfungsamt die
Kandidatin oder den Kandidaten von der Erbringung
weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.
(4) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb
einer Frist von 4 Wochen verlangen, dass die
Entscheidungen nach Absatz 3 Satz 1 und 2 von dem
Prüfungsamt überprüft werden. Belastende
Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem
Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu
begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen. Über einen Einspruch der Kandidatin oder des
Kandidaten gegen Entscheidungen des Prüfungsamtes
entscheidet das Konsistorium.
§ 12
Ungültigkeit der Zweiten Theologischen Prüfung
(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer
Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die
Note der Prüfungsleistung entsprechend § 7 Abs. 3
berichtigt werden.
Gegebenenfalls kann die Fachprüfung für „nicht
ausreichend“ und die Prüfung für „nicht bestanden“
erklärt werden. Entsprechendes gilt für die
Wissenschaftliche Hausarbeit.
(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer



Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin oder der
Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese
Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses
bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der
Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat
vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass sie oder er die
Prüfung ablegen konnte, so kann die Prüfungsleistung für
„ungenügend“ und die Prüfung für „nicht bestanden“
erklärt werden. Entsprechendes gilt für die
Wissenschaftliche Hausarbeit.
(3) Feststellungen und Entscheidungen zu Sachverhalten
gemäß Abs. (1) und (2) trifft das Prüfungsamt. Der
Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer
Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Über
Einsprüche der Kandidatin oder des Kandidaten gegen
Entscheidungen des Prüfungsamtes entscheidet die
Kirchenleitung
(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und
gegebenenfalls ein neues zu erteilen.
Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach
einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses
ausgeschlossen.



Unterbrechung, Rücktritt und Krankheit
§ 9
Rücktritt und Krankheit
(1) Der Kandidat kann bis zum Beginn der mündlichen
Prüfung von dem Examen unter Angabe von Gründen
zurücktreten. Darüber hinaus kann der Vorsitzende der
Prüfungskommission den Rücktritt empfehlen. In diesem
Falle gilt das Examen als nicht abgelegt. Die Zulassung
bleibt ein Jahr bestehen. Die Prüfungskommission kann
entscheiden, ob bestandene Leistungen in diesem
Zeitraum Gültigkeit behalten.
(2) In begründeten Fällen kann der Vorsitzende der
Prüfungskommission die Frist für die Abgabe der
Praxisprojekte verlängern. Der Antrag muss rechtzeitig
vor dem festgesetzten Abgabetermin vorliegen.
Bei Erkrankung ist ein ärztliches Attest, das den
Zeitpunkt der Erkrankung und die voraussichtliche
Dauer der Arbeitsunfähigkeit feststellt, beizufügen.
(3) Bleibt der Kandidat einer Prüfung ohne ausreichende
Begründung fern oder werden Praxisprojekte ohne
ausreichende Entschuldigung nicht termingemäß
abgegeben, wird die betreffende Prüfungsleistung
mit „ungenügend“ bewertet.
(4) Kann der Kandidat wegen Krankheit oder anderer
schwerwiegender Gründe, die er nicht z vertreten
hat, an einer Prüfung nicht teilnehmen oder die
Praxisprojekte nicht termingemäß einreichen, gilt
die jeweilige Prüfung als nicht abgelegt und kann das
Examen unter den Bedingungen, die der Vorsitzende
im Einvernehmen mit seinem Stellvertreter festlegt,
fortgesetzt werden. Die Zulassung bleibt ein Jahr
bestehen.

§ 19
(1) Der Kandidat oder die Kandidatin kann aus
wichtigem Grund die Prüfung unterbrechen, ohne daß
dadurch die bis dahin erbrachten Leistungen berührt
werden.
(2) Unterbricht der Kandidat oder die Kandidatin die
Prüfung während des Laufes der Frist für die
Ablieferung einer häuslichen schriftlichen Arbeit, so
erhält er oder sie nach Wegfall des wichtigen Grundes
eine entsprechende neue häusliche schriftliche Arbeit.
Unterbricht er oder sie die Prüfung vor oder während der
Anfertigung der kirchenrechtlichen Klausur, so bestimmt
der Leiter oder die Leiterin des Theologischen
Prüfungsamtes nach Wegfall des wichtigen Grundes
einen neuen Termin zur Anfertigung der
kirchenrechtlichen Klausur. Unterbricht der Kandidat
oder die Kandidatin die Prüfung vor oder während der
mündlichen Prüfung, so nimmt er oder sie nach Wegfall
des wichtigen Grundes zum nächsten Termin an der
mündlichen Prüfung teil.
(3) Die Entscheidung über das Vorliegen des wichtigen
Grundes trifft der Leiter oder die Leiterin des
Theologischen Prüfungsamtes. Krankheit gilt nur dann
als wichtiger Grund, wenn sie unverzüglich durch ein
amts- oder vertrauensärztliches Zeugnis nachgewiesen
wird. Der Leiter oder die Leiterin des Theologischen
Prüfungsamtes kann auf die Vorlage des ärztlichen
Zeugnisses verzichten, wenn offensichtlich ist, daß der
Kandidat oder die Kandidatin erkrankt ist.
(4) Unterbricht der Kandidat oder die Kandidatin die
Prüfung, ohne daß ein wichtiger Grund vorliegt, so ist
die Prüfung nicht bestanden.

§ 7
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend
gemachten Gründe müssen dem Prüfungsamt
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht
werden.
Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten kann
die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in
Zweifelsfällen ein Attest einer oder eines von dem
Prüfungsamt benannten Ärztin oder Arztes verlangt
werden. Werden die Gründe von der oder dem
Vorsitzenden des Prüfungsamtes anerkannt, so wird ein
neuer Termin anberaumt.
Die bereits vorliegenden Prüfungsleistungen sind in
diesem Fall anzurechnen.
§ 14
Prüfungsbedingungen bei Krankheit und
Behinderung
Die staatlichen Regelung über die Anpassung der
Prüfungsbedingungen an Krankheit und Behinderung gilt
in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.



Widerspruch
§ 6
(6) Mängel im mündlichen Prüfungsverfahren und
Verstöße gegen die Chancengleichheit, die der Kandidat
während der Prüfung feststellt, sind unverzüglich beim
Vorsitzenden der Prüfungskommission geltend zu
machen. Dieser entscheidet nach Rücksprache mit der
Prüfungskommission über die Beschwerde. Jeder
Kandidat hat das Recht, über das Prüfungsverfahren
innerhalb von 14 Tagen Beschwerde beim
Oberkirchenrat einzulegen. Dieser kann das Verfahren
der Prüfung nur in rechtlicher Hinsicht beanstanden. Bei
Feststellung erheblicher Mängel des Verfahrens kann er
eine Wiederholung des gesamten Examens oder
einzelner Teile anordnen.

§ 21
(1) Der Kandidat oder die Kandidatin kann während der
Prüfung jederzeit Widerspruch mit der Begründung
einlegen, daß gegen diese Prüfungsordnung verstoßen
worden sei. Über den Widerspruch entscheidet der oder
die Vorsitzende der Prüfungskommission oder, falls
dieser oder diese an dem beanstandeten Prüfungsvorgang
beteiligt war, der Stellvertreter oder die Stellvertreterin
noch vor Ende der Gesamtprüfung. Der Kandidat oder
die Kandidatin und die betroffenen Mitglieder der
Prüfungskommission sind vorher zu hören. Wird dem
Widerspruch nicht abgeholfen, steht dem Kandidaten
oder der Kandidatin das Recht der Beschwerde zu.
(2) Entscheidungen, die eine Beurteilung von
Prüfungsleistungen enthalten, können mit Ausnahme
offenbarer Schreib- und Rechenfehler nicht abgeändert
werden.
(3) Die Beschwerde nach Abs. 1 ist beim Theologischen
Prüfungsamt innerhalb einer Frist von einem Monat nach
der schriftlichen Mitteilung des Prüfungsergebnisses
einzulegen. Sie kann auch unabhängig von einem
Widerspruch erhoben werden.
(4) Gegen die Entscheidung des Theologischen
Prüfungsamtes kann Klage beim Kirchengericht der
Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche
erhoben
werden.

§ 7
(4) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb
einer Frist von 4 Wochen verlangen, dass die
Entscheidungen nach Absatz 3 Satz 1 und 2 von dem
Prüfungsamt überprüft werden. Belastende
Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem
Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu
begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen. Über einen Einspruch der Kandidatin oder des
Kandidaten gegen Entscheidungen des Prüfungsamtes
entscheidet das Konsistorium.
§ 12
(3) Feststellungen und Entscheidungen zu Sachverhalten
gemäß Abs. (1) und (2) trifft das Prüfungsamt. Der
Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer
Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Über
Einsprüche der Kandidatin oder des Kandidaten gegen
Entscheidungen des Prüfungsamtes entscheidet die
Kirchenleitung .



Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen
§ 11
Einsichtnahme in Prüfungsunterlagen
Der Kandidat kann einen Antrag auf Einsichtnahme in
den ihn betreffenden Teil der Prüfungsakten stellen.

§ 20
(1) Nach Abschluß der Prüfung kann der Kandidat oder
die Kandidatin innerhalb eines Monats seine oder ihre
Prüfungsarbeiten, die Beurteilungen und die
Niederschrift über die mündliche Prüfung einsehen. Die
Anfertigung von Abschriften ist zulässig, soweit der
Kandidat oder die Kandidatin ein berechtigtes Interesse
glaubhaft macht. Die Entscheidung trifft der Leiter oder
die Leiterin des Theologischen Prüfungsamtes.
(2) Die Einsichtnahme gewährt das Theologische
Prüfungsamt auf Antrag. Sie erfolgt in Anwesenheit
eines oder einer vom Nordelbischen Kirchenamt
bestimmten Mitarbeiters oder Mitarbeiterin.

§ 13
Einsicht in die Prüfungsakten
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des
Prüfungsverfahrens wird der Kandidatin oder dem
Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in
ihre oder seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, in die
darauf bezogenen Gutachten und in die
Prüfungsprotokolle gewährt.

Inkrafttreten
§ 15
Inkrafttreten
Diese Prüfungsordnung tritt am 20. März 1998 in Kraft.
Schwerin, 20. März 1998
Der Vorsitzende der Kirchenleitung
Beste
Landesbischof

§ 22
Diese Ordnung tritt am 1. April 1994 in Kraft und gilt
erstmals für die Vikarinnen und Vikare, die am 1.
September 1992 in den Vorbereitungsdienst der
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche übernommen worden
sind.

§ 15
Inkrafttreten
(1) Diese Ordnung tritt am 1. September 2003 in Kraft.
Zum gleichen Zeitpunkt werden die „Ordnungen für
Theologische Prüfungen vom 20. März 1992 in der
Fassung vom 9. August 1996“, soweit sie noch in
Geltung sind, außer Kraft gesetzt.
(2) Diese Ordnung wird erstmals für die Vikarinnen und
Vikare wirksam, die im Mai 2003 den
Vorbereitungsdienst in der Pommerschen Evangelischen
Kirche begonnen haben.


